
Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus 

  

 

Telefon: 089 2186 0 E-Mail: poststelle@stmuk.bayern.de Salvatorstraße 2 ∙ 80333 München 
Telefax: 089 2186 2800 Internet: www.km.bayern.de U3, U4, U5, U6 - Haltestelle Odeonsplatz 

   

  

Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 80327 München  

Per E-Mail 
 
Regierung von Mittelfranken - 
Bereichsleitung 4 (per OWA) 
  
 
 

 

Ihr Zeichen / Ihre Nachricht vom Unser Zeichen (bitte bei Antwort angeben) München, 26.03.2020 
 SF-BS4400.10/100/2 Telefon: 089 2186 2054 
  Name: Frau Hensel 

  
 
Mittel für Drittkräfte 
hier: Informationen zu COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2) 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

der Unterrichtsbetrieb an allen Schulen wurde bis einschließlich 19.04.2020 

vollständig eingestellt. Davon sind auch die den Unterricht ergänzenden 

Maßnahmen für Schülerinnen und Schüler mit Flucht- bzw. Migrationshin-

tergrund durch Drittkräfte betroffen. 

 

Drittkräfte befinden sich wie Lehrkräfte weiterhin im Dienst. Dieser setzt 

sich typischerweise aus verschiedenen Komponenten zusammen. So kön-

nen die Drittkräfte in Absprache bzw. auf Anordnung der Schulleitung in 

dem Zeitraum des Betretungsverbots für die Schülerinnen und Schüler u. a. 

zu folgenden Tätigkeiten herangezogen werden: 

 Erstellen und Verteilen von Lernmaterialien an die Schülerinnen und 

Schüler, z.B. per E-Mail, Schulportal, mebis, etc. 

 Unterstützung der Schülerinnen und Schüler bei der Bearbeitung der 

Unterlagen im Rahmen der üblichen Unterrichtszeiten via Telefon, E-

Mail, etc. 

 Betreuung von Schülerinnen und Schülern im Rahmen eines Notfall-

betreuungsprogamms an der Schule (im Ausnahmefall) 
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 konzeptionelle Arbeit für die Zeit nach Ender der Schulschließungen 

 

Die Schulleitung bzw. das Schulamt nimmt – sofern noch nicht geschehen 

– Kontakt mit den Drittkräften auf, um den Einsatz im Einzelnen abzustim-

men. 

 

Den Drittkräften ist weiterhin die vertraglich geschuldete Vergütung zu be-

zahlen, auch wenn sie aktuell die Fördermaßnahme nicht in vollem Umfang 

erbringen können. Das Vertragsverhältnis bleibt bestehen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. German Denneborg 

Ministerialdirigent

 


